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Abréviations

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
IV Invalidenversicherung
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
EL Ergänzungsleistungen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
FDK Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
SKS Stiftung für Konsumentenschutz
SBV Schweizerischer Bauernverband
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

(Konsumentenschutz der italienischsprachigen Schweiz)
FRC Fédération romande des consommateurs (Konsumentenschutz der

Romandie)

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
AI Assurance-invalidité
SSR Société suisse de radiodiffusion
PC Prestations complémentaires
USS Union syndicale suisse
AFC Administration fédérale des contributions
CDF Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances
USAM Union suisse des arts et métiers
SSP syndicats des Services publics
SKS Stiftung für Konsumentenschutz (Fédération des consommateurs en

Suisse alémanique)
USP Union Suisse des Paysans
LAVS Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
UPS Union Patronale Suisse
ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

(Fédération des consommateurs en Suisse italienne)
FRC Fédération romande des consommateurs
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Chronique générale

Finances publiques

Impôts indirects

Auch in diesem Jahr stimmten die Räte zahlreichen Motionen zur Vereinfachung der
Mehrwertsteuer und zur Vereinheitlichung der Steuersätze zu. Der Nationalrat
überwies eine Motion der CVP, welche eine Verkürzung der Verjährungsdauer im
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer verankern wollte. Mit einer solchen könne das
Risiko für den Unternehmer, aufgrund ihm nicht bekannter Regelungen nicht
überwälzbare Steuern nachzahlen zu müssen, verkleinert werden und damit werde
seine Rechtssicherheit vergrössert. Die absolute Verjährungsfrist soll bei fünfzehn
Jahren bleiben. Auch eine Motion der FDP (Mo. 05.3741), welche bei der anstehenden
Revision des Mehrwertsteuergesetzes die Steuererhebung in den Bereichen
Rechtssicherheit und Verfahrensgerechtigkeit verbessern möchte, nahm der
Nationalrat an. Die FDP kritisiert mit dieser Motion, dass der Steuerpflichtige an die
abgegebene Quartalsabrechnung gebunden sei und bei einem Fehler den objektiven
Straftatbestand der Steuerhinterziehung verwirklicht habe. Die Verwaltung könne
jederzeit auf die Abrechnungen zurückkommen und der Steuerpflichtige geniesse erst
Rechtssicherheit, wenn die Verjährungsfrist von fünf Jahren abgelaufen sei. Diese Frist
könne allerdings durch die Verwaltung mit einfachsten Mitteln unterbrochen werden.
Eine Motion Leutenegger (fdp, ZH) (Mo. 05.3795) setzte sich für eine grundsätzliche
Vereinfachung der Verwaltung der Mehrwertsteuer ein und wurde ebenfalls
überwiesen. Eine Motion Müller (fdp, AG) (Mo. 05.3743) wollte, dass die
Mehrwertsteuerverwaltung keine Nachbelastungen allein gestützt auf formelle Mängel
vornimmt, wenn sie erkennen kann, dass durch den formellen Mangel beim Bund kein
Steuerausfall entstanden ist. Eine letzte Motion in diesem Bereich von Nationalrat
Darbellay (cvp, VS) (Mo. 06.3873) verlangte, dass bei der Revision des
Mehrwertsteuergesetzes die Steuerausnahme in Artikel 18 für Sportvereine und
sportliche Anlässe beibehalten bleibt. Auch diese beiden Vorstösse fanden im
Nationalrat eine Mehrheit. 1

MOTION
DATE: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Im Anschluss an die Debatte über die Reform der Mehrwertsteuer waren im Ständerat
eine Reihe von Motionen aus dem bürgerlichen Lager traktandiert, die alle auch
kleinere Anpassungen bei der Mehrwertsteuer vorschlugen (Triponez, Mo. 03.3622;
Schlüer, Mo. 04.3338; FDP-Fraktion,Mo. 05.3741; SVP-Fraktion, Mo. 05.3147 und Mo.
05.3302; Müller, Mo. 05.3743, Mo. 06.3261, Mo. 06.3262 und Mo. 08.3864;
Leutenegger, Mo. 05.3795; CVP-Fraktion, Mo. 05.3799, Mo. 05.3798 und Mo. 05.3800;
Darbellay, Mo. 06.3122). Sie wurden alle diskussionslos abgelehnt, da ihre Anliegen in
die Reformvorlage aufgenommen worden waren. 2

MOTION
DATE: 02.06.2009
NATHALIE GIGER

Am 28. September 2014 gelangte die Volksinitiative "Schluss mit der MwSt-
Diskriminierung des Gastgewerbes!" zur Abstimmung. Das drei Jahre zuvor vom
Wirteverband GastroSuisse eingereichte Begehren forderte, dass gastgewerbliche
Leistungen dem gleichen Steuersatz unterliegen wie die Lieferung von Nahrungsmitteln.
Bislang wurden nur Take-away-Einkäufe zum reduzierten Satz von 2,5% besteuert. Für
Restaurantleistungen galt der Normalsatz von 8%. Nachdem sich bereits der Nationalrat
in der Wintersession 2013 bei 16 Enthaltungen mit 94 zu 78 Stimmen gegen die Initiative
ausgesprochen hatte, empfahl im März 2014 auch der Ständerat die Ablehnung des
Volksbegehrens. In der kleinen Kammer stimmten bei 2 Enthaltungen 24
Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen und 13 für die Annahme der
Volksinitiative. Neben den geschätzten Mindereinnahmen von CHF 750 Mio., die eine
Reduktion des Steuersatzes für Restaurants auf 2,5% mit sich gebracht hätte, sprach
aus Sicht der Gegner gegen die Initiative, dass mit deren Annahme der bei vielen
Personen beliebte Einheitssatz vom Tisch gewesen wäre, da sie zwei separate Sätze für
Nahrungsmittel und andere gastgewerbliche Leistungen wie alkoholische Getränke,
Tabak und andere Raucherwaren vorsah. Obgleich das Anliegen im Parlament einigen
Anklang fand, war ein indirekter Gegenvorschlag der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) bereits im Oktober 2013 zurückgezogen worden.
Das eingeführte Abgrenzungskriterium zwischen warmen und kalten Speisen vermochte
in der Vernehmlassung nicht zu überzeugen. Die nationalen Parteien folgten beim
Fassen ihrer Parolen grösstenteils ihren Abgeordneten. Auf nationaler Ebene gaben die
SVP und die EDU die Ja-Parole aus, die CVP beschloss die Stimmfreigabe und die

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 28.09.2014
DAVID ZUMBACH
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restlichen nationalen Parteien fassten die Nein-Parole. Es wichen jedoch etliche
Kantonalsektionen und Jungparteien von den Stimmempfehlungen ihrer Mutterparteien
ab. Von den grossen Verbänden erhielt das Anliegen der GastroSuisse nur gerade
Unterstützung durch den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV). Der
Abstimmungskampf verlief sehr einseitig. Die Befürworter der Vorlage bewarben ihre
Position deutlich häufiger als die Gegner. Dennoch sprachen sich bei einer
Wahlbeteiligung von 45,9% letztlich nur 28,5% der Stimmenden für die Vorlage aus, die
auch in keinem Kanton eine Mehrheit auf sich vereinen konnte. Die höchsten Ja-
Stimmenanteile wurden in den Kantonen Uri (35,4%), Tessin (35,3%) und Jura (35,1%)
gezählt. In den Kantonen Zürich (23,9%), Zug (24,2%) und St. Gallen (26,8%) fand das
Anliegen am wenigsten Rückhalt. 

Abstimmung vom 28. September 2014

Beteiligung: 47,0% 
Ja: 684 563 (28,5%) / 0 Stände
Nein: 1 718 827 (71,5%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SVP, EDU, GastroSuisse, sgv. 
– Nein: SPS, FDP(9)*, GPS, GLP, BDP, EVP, eco, SBV, TravS.
– Stimmfreigabe: CVP(13)*
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

Zwischen Juni und Oktober 2020 führte der Bundesrat eine Vernehmlassung zur
Revision des Mehrwertsteuergesetzes durch. Die Regierung plante unzählige
Änderungen des Mehrwertsteuergesetzes in den Bereichen Steuerpflicht,
Steuerabrechnung und Steuersicherung. Insbesondere war geplant, die ausländischen
Versandhandelsunternehmen neu als Leistungserbringende einzustufen, wodurch sie
als Lieferanten die Mehrwertsteuer auf alle verkauften Produkte entrichten müssten.
Zudem sollten in der Revision zahlreiche parlamentarischen Vorstösse umgesetzt
werden. 

Im September 2021 präsentierte die ESTV ihren Vernehmlassungsbericht zu den 97
eingegangenen Stellungnahmen, unter anderem von 24 Kantonen, 5 Parteien (CVP, FDP,
GPS, SPS und SVP) und 63 Organisationen wie die Dachverbände der Städte und
Gemeinden, Dachverbände der Wirtschaft, FDK und übrige Organisationen aus sehr
heterogenen Bereichen wie die Post oder die SBB, das Mehrwertsteuer-
Konsultativgremium KG, verschiedene Verbände aus dem Gastro- oder
Tourismusbereich, aber beispielsweise auch Amazon Services Europe Sàrl oder Rakuten
Europe Sàrl (beide mit Sitz in Luxembourg), Curafutura und Santésuisse, der
Schweizerische Pensionskassenverband (ASIP), Greenpeace und WWF oder die
Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten. Dabei stiessen die
zahlreichen Regelungen auf deutlich unterschiedlichen Anklang. Keiner der
Vernehmlassungsteilnehmenden sprach sich gegen die Einführung der
Plattformbesteuerung aus, auch wenn durchaus Vorbehalte oder
Verbesserungsvorschläge vorgebracht wurden. Auch die Auskunftspflicht für
Versandhandels- und Dienstleistungsplattformen oder die Einführung des
elektronischen Nachweises für die Ausfuhr im Reiseverkehr wurden trotz Fragen und
Alternativvorschlägen grundsätzlich akzeptiert.
Als «begrüsst von fast allen» teilte die ESTV verschiedene andere Regelungen, etwa den
reduzierten Steuersatz für Produkte der Monatshygiene, die Steuerausnahme für die
aktive Teilnahme an kulturellen Anlässen oder die Steuerausnahme für Leistungen der
koordinierten Versorgung ein, die jeweils nur von Economiesuisse und teilweise von
SwissHoldings abgelehnt wurden.
Die übrigen Massnahmen stiessen auf mehr oder weniger starke Ablehnungen.
Besonders kritisch zeigten sich der Schweizerische Expertenverband für
Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand (EXPERTsuisse) und das Mehrwertsteuer-
Konsultativgremium, die zahlreiche der weiteren Bestimmungen, teilweise zusammen
mit anderen Akteuren, ablehnten. Auf besonders breiten Widerstand stiess etwa die
Ausweitung der Bezugsteuer bei Business to Business-Leistungen (B2B-Leistungen)
ausländischer Unternehmen sowie die Beweiserleichterung für ein Gemeinwesen bei
Subventionen. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

In ersten Reaktionen stiessen die Vorschläge des Bundesrates von Rechts bis Links auf
Kritik. Der Arbeitgeberverband erklärte, die Regierung setze falsche Prioritäten; nicht
die Flexibilisierung des Rentenalters sei vordringlich, sondern die Sanierung der AHV,
wozu Mehreinnahmen über die Mehrwertsteuer nichts taugten. Der Gewerbeverband
unterstützte das einheitliche Rentenalter für Mann und Frau, lehnte jede Erhöhung des
Beitragssatzes für Selbständigerwerbende hingegen kategorisch ab. Die FDP äusserte
sich ebenfalls positiv zur vorgesehenen Gleichstellung von Mann und Frau, meldete
aber bereits Opposition gegen das Modell der langen Erwerbsdauer an, da es
ausbildungsfeindlich sei. Die SP sah in den bundesrätlichen Vorschlägen einen Schritt in
die richtige Richtung, bedauerte aber, dass die Einsparungen einmal mehr einseitig zu
Lasten der Frauen gehen sollen. Für den SGB gingen die vorgeschlagenen
Flexibilisierungsmodelle eindeutig zu wenig weit. Einzig die CVP zeigte sich auf der
ganzen Linie zufrieden und meinte, die Gleichstellung der Geschlechter sei ebenso zu
begrüssen wie die Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel über die Mehrwertsteuer. Im
Lauf der Vernehmlassung änderte sich kaum etwas an diesen ersten Stellungnahmen;
allerdings wurde klar, dass die bürgerlichen Bundesratsparteien und die
Wirtschaftsverbände nur auf die 11. AHV-Revision einzutreten gewillt sind, wenn der
Bundesrat vorgängig eine Gesamtstrategie für die Sicherung aller Sozialwerke vorlegt. 5

DÉBAT PUBLIC
DATE: 28.08.1998
MARIANNE BENTELI

Nach mehrmaliger Verschiebung leitete der Bundesrat Anfang Februar dem Parlament
seine Botschaft zur 11. AHV-Revision zu. Die Vorlage stützte sich auf das 1998 einer
Vernehmlassung unterzogene erste Projekt, auf die Zwischenentscheide des
Bundesrates von Ende März 1999 sowie auf eine neue Gesamtschau zur
Weiterentwicklung der Sozialversicherungen bis zum Jahr 2025. Im Zentrum der
Revision stehen die finanzielle Konsolidierung sowie die Anpassung an neue
gesellschaftliche Realitäten. Durch Sparmassnahmen und Mehreinnahmen soll die
AHV/IV-Rechnung um rund CHF 1,2 Mrd. pro Jahr entlastet werden. Als
Zusatzfinanzierung möchte der Bundesrat die Mehrwertsteuer ab 2003 um 1,5
Prozentpunkte erhöhen (1% für die IV, 0,5% für die AHV). Wenn die Reserven des AHV-
Ausgleichsfonds unter die Schwelle von 70% einer Jahresausgabe sinken, soll zur
Ergänzung des bereits 1999 eingeführten „Demographieprozents“ ein weiterer halber
Prozentpunkt zu Gunsten der AHV erhoben werden. Weitere Mehreinnahmen ergeben
sich durch die Heraufsetzung des Beitragssatzes der Selbstständigerwerbenden und
durch die Aufhebung des Freibetrags für erwerbstätige Rentnerinnen und Rentner.
Einsparungen entfallen auf die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters der Frauen von
64 auf 65 Jahre, die schrittweisen Einschränkung des Anspruchs auf eine Witwenrente
sowie auf den von zwei auf drei Jahre verlangsamten Teuerungsausgleich auf den
Renten. Die rund CHF 400 Mio., die sich aus den Einsparungen durch das höhere
Frauenrentenalter ergeben, werden für die Finanzierung eines sozial verträglich
ausgestalteten flexiblen Altersrücktritts verwendet. Bis zuletzt hatte sich Bundesrätin
Dreifuss für CHF 600 Mio. eingesetzt. Einige Wochen später vertrat der Bundesrat in
seiner Botschaft zur Verwendung der überschüssigen Goldreserven der Nationalbank
die Meinung, dass ein Teil davon zur sozialen Abfederung der 11. AHV-Revision im
Bereich Rentenalter und Witwenrente eingesetzt werden könnte. Einen
entsprechenden Antrag stellte er aber nicht, da es in einem ersten Schritt darum gehe,
den legalen Rahmen für die Solidaritätsstiftung zu schaffen.

Die Vorschläge fanden in keinem parteipolitischen oder sozialpartnerschaftlichen Lager
Zustimmung. Arbeitgeber- und Gewerbeverband lehnten sowohl die Erhöhung des
Mehrwertsteuersatzes als auch Zusatzleistungen für tiefere Einkommen beim flexiblen
Altersrücktritt ab. Die FDP erklärte, sie würde der Flexibilisierung nur zustimmen, wenn
diese kostenneutral ausgestaltet werde, während sich die SVP grundsätzlich dagegen
stemmte. Gleich wie die FDP verlangte auch die CVP eine Gesamtschau sämtlicher
Sozialversicherungen; nur wenn diese vorliege, sei sie überhaupt bereit, auf die Vorlage
einzutreten. Ganz anders reagierte die SP. Sie sprach von einem schwer wiegenden
Sozialabbau, der vor allem die Frauen treffe. Der SGB bezeichnete die Vorlage als
unausgewogen; sie bringe nur den Ärmsten und den Reichsten etwas, den
Normalverdienenden aber wenig bis nichts. Der CNG erachtete die Vorlage als generelle
Demontage der AHV und drohte offen mit dem Referendum. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.02.2000
MARIANNE BENTELI
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Im Frühjahr nahm die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrates die Beratung dieser Vorlage auf. Sie verlangte vom BSV eine Reihe von
Zusatzberichten zu den gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten der
Revision sowie zur Koordination mit der 1. BVG-Revision. Mehr wissen wollte sie
insbesondere über die finanzielle Entwicklung der AHV, die Situation der Frauen, die
wirtschaftliche Bedeutung der Witwen- und Witwerrente sowie die Lage der über 60-
Jährigen auf dem Arbeitsmarkt. Auskunft verlangte sie auch darüber, ob das
Leistungsprofil des BVG dem Verfassungsauftrag (Fortsetzung der gewohnten
Lebenshaltung) noch entspricht. Beim Ausbau der Finanzierung über
Mehrwertsteuerprozente folgte die SGK grundsätzlich dem Bundesrat, lehnte es aber
ab, gleichzeitig mit dieser Vorlage auch die Finanzierung der IV zu regeln. Sie bekräftigte
zudem ihren Willen, die Einnahmen aus den für die AHV bestimmten
Mehrwertsteuerprozenten vollumfänglich dieser zukommen zu lassen. Den Vorschlag,
den Beitragssatz der Selbstständigerwerbenden von 7,8 auf 8,1% zu erhöhen und den
Freibetrag für Rentner aufzuheben, hiess sie trotz Opposition aus Gewerbekreisen gut.
Andere Weichenstellungen als der Bundesrat nahm sie dagegen bei den Witwenrenten
vor, welche sie weniger stark abbauen wollte. Nach dem Modell der Kommission soll
eine Witwe einen unbefristeten Rentenanspruch haben, wenn sie über 45 Jahre alt ist,
bevor das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hat; der Bundesrat hatte die
Altersgrenze bei 50 Jahren angesetzt. Für die laufenden Renten beschloss die SGK die
volle Besitzstandsgarantie; der Bundesrat hatte lediglich eine Schonfrist von drei
Jahren vorgesehen. Damit niemand durch die Maschen fällt, sollen nach dem Vorschlag
der Kommission Witwen und Witwer in prekären finanziellen Verhältnissen Anspruch
auf Ergänzungsleistungen haben – unabhängig davon, ob sie eine Verwitwetenrente
beziehen oder nicht. Aus Rücksicht auf die anstehende Volksabstimmung über die
beiden Rentenalterinitiativen beschloss die SGK, die Frage des flexiblen Rentenalters
erst im kommenden Jahr zu behandeln.

Gegen einen Abbau bei den Witwenrenten wehrten sich nach der SP auch die
Frauenorganisationen der bürgerlichen Parteien FDP und CVP, die fanden, eine
gänzliche Abkehr vom Versorgerprinzip beim Aufbau der Altersvorsorge sei nicht reif,
solange es nicht bessere Strukturen für die Erwerbstätigkeit von Müttern (insbesondere
ausserhäusliche Kinderbetreuung) gebe. Nationalrätin Egerszegi (fdp, AG) regte an, die
Witwer- und Witwenrenten analog zu den EL nur noch finanzschwachen Personen und
nicht mehr nach dem Gieskannenprinzip auszurichten.

FDP-Parteipräsident Steinegger sprach sich für eine generelle Erhöhung des
Rentenalters auf 66 oder 67 Jahre aus anstatt einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Er
nahm damit Überlegungen der beiden freisinnigen Bundesräte Villiger und Couchepin
auf, die bereits im Vorjahr ein Pensionsalter „65 plus“ zur Diskussion gestellt hatten. Die
welschen Freisinnigen distanzierten sich von den Aussagen Steineggers, die sie als für
ihre Wählerschaft verunsichernd bezeichneten. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 05.05.2000
MARIANNE BENTELI

Da es sich bei Mehrwertsteueranpassungen um Verfassungsänderungen handelt,
unterstand der Finanzierungsbeschluss dem obligatorischen Referendum. Die Vorlage
wurde dem Volk am gleichen Abstimmungswochenende wie die 11. AHV-Revision
unterbreitet, gegen welche die Linke das Referendum ergriffen hatte. Obgleich die
FDP-Fraktion der Finanzierungsvorlage als Teil eines ausgewogenen Ganzen zugestimmt
hatte, bröckelte die freisinnige Zustimmung angesichts der Opposition der Wirtschaft
in den Wochen vor der Abstimmung zusehends. Schliesslich gab die Partei die Nein-
Parole aus. Als Hauptargument nannte sie ihre Ablehnung von „Steuern auf Vorrat“
sowie das Zustandekommen des Referendums gegen die 11. AHV-Revision. Beobachter
bezeichneten die Begründung allerdings als etwas fragwürdig: Das
Mehrwertsteuerprozent sollte erst erhoben werden, wenn es wegen der
demographischen Entwicklung wirklich nötig ist. Zudem hätte die tatsächliche
Einführung einen Parlamentsbeschluss benötigt, gegen den das Referendum hätte
ergriffen werden können. Die SVP hatte von Anbeginn erklärt, dass sie die
Mehrwertsteuererhöhung bekämpfen werde und zur Sicherung der AHV-Finanzierung
auf das Nationalbankgold setzen wolle. Als dann auch noch ein Teil der
Gewerkschaftsbewegung ein Fragezeichen hinter die „unsoziale“ Erhöhung der
Mehrwertsteuer setzte, schien das Schicksal der Vorlage besiegelt. Es zeigte sich, dass
es fatal gewesen war, die beiden Finanzierungsbeschlüsse zu AHV und IV nicht
aufzusplitten, wie dies der Ständerat vorerst angeregt hatte; eine differenzierte
Stimmabgabe war unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. 8

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 15.05.2004
MARIANNE BENTELI
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Die Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020 dauerte bis Ende März 2014.
Am Vernehmlassungsverfahren beteiligten sich alle Kantone, alle grösseren Parteien, die
eingeladenen Spitzenverbände der Wirtschaft und diverse Organisationen von
Versicherten und Versicherern. Insgesamt gingen 168 Stellungnahmen ein. Ein Grossteil
äusserte sich unter anderem zur Revision als Ganzes, wovon rund drei Viertel deren
grundsätzliche Stossrichtung – eine gemeinsame Betrachtung der 1. und 2. Säule –
begrüssen. Dazu gehören die bürgerlichen Mitteparteien mit Ausnahme der FDP und
eine Mehrheit der Kantone, wobei einige jedoch starke Kostenfolgen befürchten. Der
Freisinn beurteilt die Reform äusserst kritisch: Umfangreichen Mehreinnahmen
stünden nur geringe Einsparungen gegenüber. Damit sei die Reform chancenlos. Ein
ausgewogener Kompromiss hätte dagegen Erfolgschancen. Die SVP lehnt die
Stossrichtung der Reform aus ähnlichen Überlegungen dagegen grundsätzlich ab und
schlägt eine Aufteilung in drei Pakete vor. Arbeitgeberverband, Economiesuisse und
Gewerbeverband kritisierten das Paket als überladen und zu stark auf Mehreinnahmen
fokussierend; erstere forderten eine Erhöhung des Rentenalters, um die Rentenhöhe
erhalten zu können. SP und Grüne sowie der Gewerkschaftsbund plädierten für eine
Stärkung bzw. Erhaltung der 1. Säule; die Interessen der Versicherten müssten im
Mittelpunkt stehen. Der Gewerkschaftsbund lehnt zudem eine Staffelung der Reform
explizit ab, ebenso jegliche Erhöhungen des Rentenalters und die Senkung des
Umwandlungssatzes in der 2. Säule. Weiter bemängelten linke Parteien, Gewerkschaften
und Frauenorganisationen, die Einsparungen fielen einseitig zulasten der Frauen aus.
Die im Vernehmlassungsverfahren geäusserten Standpunkte entsprachen weitgehend
den bereits zuvor öffentlich bezogenen Positionen. Die stark divergierenden
Forderungen der verschiedenen Akteure führten rasch zur Befürchtung, die Reform
werde im Parlament scheitern und damit weitere kostbare Zeit für eine Neuaufgleisung
der Altersvorsorge ungenutzt verstreichen. Im Juni entschied der Bundesrat, das
Reformpaket voranzutreiben und noch im Jahr 2014 eine Botschaft auszuformulieren.
Dabei sollten einige kleinere Korrekturen zum Vernehmlassungsentwurf vorgenommen
werden: Die Mehrwertsteuer-Erhöhung zugunsten der AHV soll auf maximal 1,5 anstelle
von 2 Prozentpunkten beschränkt werden, die bereits seit 1999 erhobenen MWSt.-
Anteile für die AHV sollen an diese zweckgebunden und der Bundesbeitrag im Gegenzug
entsprechend gesenkt werden, und der Koordinationsabzug im obligatorischen Teil der
2. Säule soll abgeschafft werden. Der Bundesrat gab jedoch an, er wolle sich in der
Botschaft in weiten Teilen an den Vorentwurf halten, was umgehend auf Kritik stiess. So
soll insbesondere an der Behandlung der Reformen der 1. und 2. Säule in einem
einzigen Paket festgehalten werden, ebenso an der Abschaffung von Witwenrenten für
Frauen ohne minderjährige Kinder. In der Folge war in der Presse zunehmend von einer
drohenden Rückweisung der Vorlage durch das Parlament an den Bundesrat die Rede,
damit dieser sie in einzelne, kleinere Pakete aufteilen würde. Mitte November wurde
bekannt, dass der Entwurf zuerst in den Ständerat kommen würde, was Innenminister
Bersets Wunsch entsprechen dürfte. Während die rückweisungswilligen Parteien SVP,
FDP und BDP im Nationalrat mehrheitsfähig sind, dürfte im Ständerat die in dieser
Sache kompromissbereitere CVP eine Schlüsselrolle spielen. Zudem äusserten sich
verschiedene Ständeratsmitglieder der Mitteparteien skeptisch gegenüber einer
diskussionslosen Rückweisung, welche zu unnötigen Verzögerungen führen würde.
Nichtsdestotrotz erklärten diverse Medien die Reformvorlage bereits für gescheitert,
sprachen sich doch auch die bürgerlichen Sozialpolitikerinnen und -politiker im
Ständerat für eine Auftrennung der Reform in ihre Bestandteile aus, wobei sie diese
jedoch selbst vornehmen und nicht dem Bundesrat überlassen wollten. Einer ebenfalls
Mitte November publizierten repräsentativen Umfrage zufolge, welche GfS Bern im
Auftrag von Pro Senectute duchgeführt hatte, würden sich 62% der Stimmberechtigten
(Stichzeitpunkt Ende September bzw. Anfang Oktober 2014) deutlich oder eher für die
Rentenreform aussprechen und nur 28% klar oder eher dagegen. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.03.2014
FLAVIA CARONI

Ende April 2022 kam das Referendum gegen die AHV21 zustande. Damit wurde an der
Urne nicht nur über die Mehrwertsteuererhöhung um 0.4 Prozentpunkte respektive 0.1
Prozentpunkte und somit über eine Zusatzfinanzierung für die AHV von CHF 12.4 Mrd.
bis 2032 abgestimmt – diese musste als Verfassungsänderung sowieso der
Stimmbürgerschaft vorgelegt werden –, sondern auch über die übrigen Massnahmen
des Reformprojekts. Dieses sah vor, das Rentenalter der Frauen in vier Schritten (2024
bis 2027) demjenigen der Männer anzupassen, wodurch die AHV bis 2032 CHF 9 Mrd.
weniger ausgeben respektive mehr einnehmen sollte als bisher. Im Gegenzug sollten die
ersten neun betroffenen Frauenjahrgänge Zuschläge zu ihren Renten oder günstigere
Bedingungen beim Rentenvorbezug erhalten, die insgesamt CHF 2.8 Mrd. kosten
sollten. Allgemein sollte der Start des Rentenbezugs flexibilisiert und neu zwischen 63
und 70 Jahren möglich werden – mit entsprechenden Abzügen und (teilweise)

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Gutschriften bei früherem oder späterem Bezug –, wobei die Rente nicht mehr nur
vollständig, sondern auch teilweise bezogen werden kann. Dies würde bis 2032 etwa
CHF 1.3 Mrd. kosten. Insgesamt könnten die AHV-Ausgaben bis ins Jahr 2032 um
insgesamt CHF 4.9 Mrd. gesenkt werden. 

Die Gegnerinnen und Gegner der AHV21-Reform wehrten sich vor allem gegen die
Finanzierung der Reform auf dem «Buckel der Frauen» (Tages-Anzeiger), also durch die
Erhöhung des Frauenrentenalters. Dadurch würde den Frauen faktisch die Rente
gekürzt – ein Jahr weniger Rente entspreche CHF 26'000, rechnete das
Referendumskomitee vor. Diese Reduktion würde noch nicht einmal für diejenigen
Jahrgänge, welche Kompensationsmassnahmen erhielten, vollständig ausgeglichen.
Besonders störend daran sei, dass Frauen noch immer einen deutlich geringeren Lohn
für ihre Arbeit und einen Drittel weniger Rente als die Männer erhielten, während sie
gleichzeitig sehr viel mehr unbezahlte Arbeit leisteten. Darüber hinaus erachtete die
Gegnerschaft die Erhöhung des Frauenrentenalters auch als ersten Schritt hin zum
Rentenalter 67, das sie jedoch unter anderem mit Verweis auf die schlechten
Arbeitsmarktchancen älterer Arbeitnehmender sowie auf die Erhöhung der
Langzeitarbeitslosigkeit und der Sozialhilfequote ablehnte. Schliesslich erachteten die
Gegnerinnen und Gegner auch die aktuelle Situation der AHV als weniger gravierend als
die Befürwortenden der Revision: Die AHV sei solide, werde aber immer durch
dramatische Prognosen schlechtgeredet – diese seien bisher jedoch nie eingetroffen.
Die Nein-Parole zu beiden AHV-Vorlagen gaben die SP, die Grünen, die PdA sowie die
SD aus, sie wurden von den Gewerkschaften unterstützt. 

Die Befürwortenden der Reform betonten, dass die AHV struktureller Reformen
bedürfe, zumal sie ansonsten bereits in wenigen Jahren mehr ausgeben als einnehmen
werde. Die AHV21-Reform führe durch Massnahmen sowohl auf Einnahmeseite – durch
die Mehrwertsteuererhöhung – als auch auf Ausgabenseite – durch die Erhöhung des
Frauenrentenalters – zu einer Verbesserung der AHV-Finanzen. Bezüglich des
Arguments der Gegnerschaft, dass vor allem die Frauen für die Reform aufkommen
müssten, verwiesen die Befürwortenden auf die «substanziellen Kompensationen»,
welche die Frauen der Übergangsgeneration erhielten. Zudem sei eine
Rentenaltererhöhung der Frauen auf 65 Jahre gerechtfertigt, da sie einerseits als Teil
der Gleichstellung erachtet werden könne und da die grossen Rentenunterschiede
andererseits nicht aus der AHV, sondern aus der beruflichen Vorsorge stammten. Im
Gegenzug forderten jedoch auch verschiedene Mitglieder der Pro-Komitees
Verbesserungen für die Frauen in der zweiten Säule, vor allem beim
Koordinationsabzug, welcher gesenkt werden sollte. Die Ja-Parole zu beiden Vorlagen
gaben die SVP, die FDP, die Mitte, die GLP, die EVP und die EDU sowie etwa
Economiesuisse, der Arbeitgeberverband, der Gewerbeverband und der Bauernverband
aus. 

In der medialen Berichterstattung stand vor allem die Frage nach den Auswirkungen für
die Frauen sowie der Fairness ihnen gegenüber im Mittelpunkt. Im Zentrum des
Interesses stand dabei der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, Alliance f. So
zeigten sich die im Verband organisierten Frauen öffentlich gespalten: Selbst der
Vorstand des Verbands bestand aus Befürworterinnen und Gegnerinnen der AHV21.
Alliance f sei in einer «delikate[n] Ausgangslage», betonten folglich etwa die AZ-Medien.
Als Konsequenz gab der Verband Stimmfreigabe heraus und schuf zwei
Frauenallianzkomitees, ein befürwortendes und ein ablehnendes. Damit wolle man sich
trotz unterschiedlicher Positionen in die Diskussion einbringen und somit verhindern,
dass die Männer die Debatte um das Frauenrentenalter dominierten, betonte etwa Co-
Präsidentin von Alliance f und Präsidentin des befürwortenden Frauen-Komitees,
Kathrin Bertschy (glp, BE). 

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die AHV21-Abstimmung Ende Mai, als das BSV die
neuen Finanzperspektiven der AHV herausgab. So war der Bundesrat in der Botschaft
zur AHV21 im August 2019 von einem negativen Betriebsergebnis der AHV im Jahr 2030
von CHF 4.6. Mrd. ausgegangen. Im Juni 2021 hatte das BSV für 2030 ein Defizit von
CHF 3.7 Mrd. prognostiziert, in den neusten Finanzperspektiven Ende Mai 2022 war
hingegen nur noch von einem Defizit von CHF 1.8 Mrd. die Rede. Das BSV erklärte diese
Veränderungen mit dem guten Betriebsergebnis des AHV-Ausgleichsfonds 2021 sowie
mit einem stärkeren Beschäftigungs- und Reallohnwachstum als erwartet. Diese
Entwicklung zeige auf, dass die AHV in einer «systematische[n] Angstmacherei zulasten
der Bevölkerung» schlechtgeredet werde, liess der SGB verlauten. Die NZZ erachtete
diese Zahlen trotz der Korrekturen noch immer als schlecht, «die AHV [werde] so oder
so ins Minus» rutschen.
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Im Juni 2022 entschied die SGK-SR, dass ihr Entwurf zur Pensionskassenreform BVG21
noch nicht reif für die Behandlung in der Herbstsession 2022 sei. Die Gegnerinnen und
Gegner der AHV21-Reform sahen darin einen Versuch, kritische Debatten zur BVG21-
Reform vor der Abstimmung über die AHV21 zu verhindern. Doch auch Befürwortende
der AHV21-Reform störten sich an diesem Vorgehen der Kommission, zumal man bei
einer Behandlung der BVG21-Reform den Frauen hätte zeigen wollen, dass man als
Ausgleich zur Rentenaltererhöhung wie mehrfach versprochen ihre
Pensionskassenrenten erhöhen werde. 

Zu medialen Diskussionen führten in der Folge auch die Vorumfragen. Bereits Anfang
Mai berichtete die SonntagsZeitung mit Verweis auf eine Umfrage des
Marktforschungsinstituts Demoscope, welche gemäss SonntagsBlick von den
Befürwortenden in Auftrag gegeben worden war, dass sich 62 Prozent der SP-
Sympathisierenden und 59 Prozent der Sympathisierenden der Grünen für die AHV21
aussprechen wollten. Insgesamt machte die Studie eine Zustimmung zur AHV21 von 55
Prozent aus. Darob publizierte jedoch der SGB die Resultate einer eigenen, zuvor beim
Forschungsinstitut Sotomo in Auftrag gegebenen Studie, gemäss welcher die
Sympathisierenden der SP die AHV21 zu 63 Prozent ablehnten, während der
durchschnittliche Ja-Stimmenanteil über alle Parteien hinweg bei 48 Prozent zu liegen
kam. Die Diskussion darüber, wie verlässlich Studien sind, welche von den
Befürwortenden respektive der Gegnerschaft einer Vorlage in Auftrag gegeben werden,
währte in den Medien jedoch nicht lange. Ab August konzentrierte sich die mediale
Debatte auf die Vorumfragen von SRG/gfs.bern und Tamedia/Leewas, welche auf eine
mehr oder weniger deutliche Annahme der zwei Vorlagen hindeuteten
(Mehrwertsteuererhöhung: zwischen 54 und 65 Prozent, AHVG: zwischen 52 und 64
Prozent). Vor allem zeichnete sich in den Vorumfragen aber bereits ein deutlicher
Geschlechtergraben ab, so sprachen sich beispielsweise Anfang August 2022 in der
ersten Tamedia-Umfrage 71 Prozent der Männer für die Änderung des AHVG und somit
für die Erhöhung des Frauenrentenalters aus, während diese nur 36 Prozent der Frauen
befürworteten. 

Hatten die Vorumfragen letztlich doch eine relativ deutliche Annahme beider AHV21-
Vorlagen in Aussicht gestellt, wurde es am Abstimmungssonntag für die
Gesetzesänderung sehr eng: Mit 50.55 Prozent Ja-Stimmen und gut 31'000 Stimmen
Unterschied sprach sich die Stimmbürgerschaft für Annahme der Reform aus.
Deutlicher fiel das Verdikt für die Zusatzfinanzierung über eine
Mehrwertsteuererhöhung aus (55.07%). 

Abstimmung vom 25. September 2022

Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHVG; AHV21)
Beteiligung: 52.2%
Ja: 1'442'591 Stimmen (50.5%)
Nein: 1'411'396 Stimmen (49.5%)

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Beteiligung: 52.2%
Ja: 1'570'813 Stimmen (55.1%)
Nein: 1'281'447 Stimmen (44.9%)

Parolen:
-Ja: SVP, FDP, Mitte, GLP, EVP, EDU; Economiesuisse, SAV, SBV, SGV
-Nein: SP, GPS, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, VPOD
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

«Männer haben Frauen überstimmt», titelte in der Folge der «Blick», von einem
«eklatante[n] Geschlechtergraben, wie es ihn noch nie gegeben hat», sprach die WOZ.
In der Tat zeigten verschiedene Nachbefragungen einen grossen
Zustimmungsunterschied zwischen Frauen und Männern. In der Vox-Analyse lag die
Zustimmung zur Gesetzesänderung bei den Frauen im Schnitt bei 38 Prozent, bei den
Männern bei 64 Prozent – wobei die direktbetroffenen Frauen unter 65 Jahren der
Vorlage nur mit 25 Prozent (18-39 Jährige) respektive mit 29 Prozent (40-64 Jährige)
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zustimmten, die Frauen im Rentenalter hingegen mit 63 Prozent. In der Folge kam es in
Bern und anderen Städten zu Demonstrationen, in denen Teile der Gegnerinnen der
Vorlage ihre Wut über das Ergebnis ausdrückten. In einer Rede zeigte sich Tamara
Funiciello (sp, BE) gemäss Medien empört darüber, dass «alte, reiche Männer»
entschieden hätten, dass «Kita-Mitarbeiterinnen, Nannys, Reinigungskräfte und
Pflegefachfrauen» länger arbeiten müssten. Dies führte im Gegenzug zu Unmut bei
Vertreterinnen und Vertretern der bürgerlichen Parteien, welche kritisierten, dass «die
Linke» den Stimmentscheid nicht akzeptieren wolle. Zudem sprach Regine Sauter (fdp,
ZH) Funiciello die Berechtigung ab, im Namen aller Frauen zu sprechen, zumal Frauen
keine homogene Masse bildeten. Funiciello hingegen betonte gemäss Tages-Anzeiger,
dass es «für Verbesserungen [...] den Druck von der Strasse und den Dialog im
Bundeshaus» brauche. 

Doch nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch zwischen den Sprachregionen
zeigten sich bereits am Abstimmungssonntag grosse Unterschiede. Sämtliche
mehrheitlich romanischsprachigen Kantone lehnten die Reform ab, allen voran die
Kantone Jura (29% Ja-Stimmen), Neuenburg (35%) und Genf (37%), während sich nur
drei deutschsprachige Kantone mehrheitlich gegen die Reform des AHV-Gesetzes
aussprachen (Basel-Stadt: 47% Zustimmung; Solothurn: 49.8%, Schaffhausen: 50.0%).
Die höchste Zustimmung fand sich in den Kantonen Zug (65%), Nidwalden (65%) und
Appenzell-Innerrhoden (64%). «Die Deutschschweiz sichert die AHV», bilanzierte
folglich etwa die NZZ, während SGB-Präsident und Nationalrat Maillard (sp, VD) die
Unterschiede zwischen den Sprachregionen kritisierte, neben dem Geschlechtergraben
und dem Sprachgraben aber auch einen Einkommensgraben ausmachte. Diese
Ergebnisse bestätigte später auch die Vox-Analyse, welche für Personen mit
Haushaltseinkommen unter monatlich CHF 3'000 eine deutlich tiefere Zustimmung zur
Gesetzesänderung ermittelte als für Personen mit höheren Haushaltseinkommen (unter
CHF 3'000: 32%; CHF 3'000-5'000: 49%, CHF 5'000-9'000: 52%, CHF 9'000-11'000:
59%, CHF über 11'000: 60%). Dieselben Unterschiede waren jeweils auch bei der
Mehrwertsteuererhöhung erkennbar, wenn auch in geringerem Ausmass. 

Als Motive für ihren Stimmentscheid machte die Vox-Analyse bei den Befürwortenden
die Notwendigkeit zur Stabilisierung der AHV aus – sowohl bei der Gesetzesänderung
(41%) als auch bei der Mehrwertsteuererhöhung (64%) wurde dieser Punkt häufig
genannt. Zusätzlich erachteten aber die Befürwortenden die Gesetzesänderung – also
wohl vor allem die Rentenaltererhöhung – auch als Schritt hin zur Gleichberechtigung
(45%). Die Gegnerinnen und Gegner erachteten sowohl die Gesetzesänderung als
ungerecht (84%), insbesondere im Hinblick auf die Lohnungleichheit zwischen Frauen
und Männern, als auch auf die Mehrwertsteuererhöhung (46%), die vor allem
einkommensschwache Personen treffe und allgemein ein «schlechtes
Finanzierungsmittel» (Vox-Analyse) darstelle.

Bereits am Tag nach der Volksabstimmung zur AHV21 schwenkte das mediale Interesse
weg von der Reform der AHV hin zur BVG21-Reform. Denn nicht nur die Gegnerinnen
und Gegner der AHV21-Reform, sondern auch weite Teile der Befürwortenden wiesen
auf die Verpflichtung oder gar das «Versprechen» (AZ) hin, die mit dieser Annahme der
Reform einhergingen: Im Gegenzug müsse das Bundesparlament die Benachteiligung
der Frauen bei der Altersvorsorge im Rahmen der anstehenden BVG21-Reform
korrigieren. 10
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Radio et télévision

Im April 2019 schickte das UVEK eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die
Rückerstattung der zu unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf den Radio- und
Fernsehempfangsgebühren für die Jahre 2010 bis 2015 an alle Gebührenzahlenden
regeln soll. Mit dieser Aktion entsprach das Departement einem im November des
Vorjahres gefällten Bundesgerichtsentscheid, der die Rückerstattung der
Mehrwertsteuer für die erwähnten Jahre als angezeigt erachtete, sowie einer ebenfalls
im Vorjahr überwiesenen Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416), die eine
generelle Rückerstattung forderte. Zuvor war im Raum gestanden, die Mehrwertsteuer
nur an die gesuchstellenden Personen zurückzuerstatten – eine Unsicherheit, die zu
knapp 30'000 eingereichten Rückerstattungsgesuchen geführt hatte. Im Vorentwurf
wird vorgeschlagen, dass jeder Haushalt eine Rückerstattung von CHF 50 erhält, die
mittels einmaliger Gutschrift auf einer Rechnung der Erhebungsstelle (Serafe) erfolgt.
Die Mindereinnahmen, die sich dadurch auf CHF 165 Mio. belaufen würden, hätte der
Bund zu tragen, da die Mehrwertsteuer mit der ESTV abgerechnet werde und in die
Bundeskasse fliesse, so die Ausführungen des Bundesrats. 
Das Gros der Vernehmlassungsteilnehmenden erachtete die vorgeschlagene Lösung als
unbürokratisch und effizient. Von den 43 eingereichten Stellungnahmen unterstützten
39 die Vorlage, 32 davon ohne Änderungsvorschläge. Unter Letzteren befanden sich alle
24 stellungnehmenden Kantone sowie die SP und die FDP. Ablehnung erfuhr die Vorlage
durch die Aktion Medienfreiheit, den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), die SVP
und einen privaten Vernehmlassungsteilnehmer. Während ein paar Stellungnehmende
ebenfalls eine pauschale Rückerstattung für die abgabepflichtigen Unternehmen
verlangten, wollten andere mittels Anpassung sicherstellen, dass Gebührenzahlende,
die zum Zeitpunkt der Gutschrift keinen Haushalt mehr bilden (z.B. wegen Wegzugs ins
Ausland), auf Gesuch hin ebenfalls eine Rückerstattung erhalten. Die
Konsumentenschutzorganisationen SKS, acsi und FRC ihrerseits erachteten die
vorgeschlagene Höhe der Rückerstattung als das Minimum und forderten darüber
hinaus eine Verzinsung. Die SVP wiederum forderte aufgrund der starken Zuwanderung
die Ausnahme von Haushalten, die erst nach 2015 gegründet wurden, was gemäss der
Volkspartei ebenfalls eine Erhöhung der Rückzahlung für die restlichen Haushalte
erlauben würde. Entgegen der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmenden lehnte der
Gewerbeverband einen Ausgleich mit Bundesmitteln prinzipiell ab und schlug im
Gegenzug eine Senkung der Abgabe für Radio und Fernsehen für einen beschränkten
Zeitraum vor, womit die SRG die Kosten zu tragen hätte. Sukkurs erhielt der SGV von der
«Weltwoche», die in einem Artikel die SRG als «eigentliche Profiteurin» darstellte und
die Frage aufwarf, ob die unrechtmässig erhobene Mehrwertsteuer tatsächlich richtig
abgerechnet worden sei. In seiner Botschaft äusserte sich der Bundesrat klar zu diesem
Punkt. So führte er etwa aus, dass «der Nettoertrag aus allen Mehrwertsteuer-
Abrechnungen im Endeffekt immer an den Bund [geht]».
Aufgrund der überwiegend positiven Stellungnahmen verabschiedete der Bundesrat
seine Botschaft zum Entwurf Ende November 2019 ohne Änderung zum Vorentwurf: In
den Erläuterungen zum Entwurf berücksichtigte er zwar neu einen Verzugszins von 5
Prozent für 2 Jahre, da sich jedoch die Anzahl Haushalte zum Zeitpunkt der Auszahlung
voraussichtlich auf 3.6 Mio. statt der ursprünglich prognostizierten 3.4 Mio. belaufen
wird, blieb der Rückzahlungsbetrag von CHF 50 unverändert. 11

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.04.2019
MARLÈNE GERBER

1) AB NR, 2007, S. 203 (CVP), 200 ff. (FDP), 202 f. (Leutenegger), 200 ff. (Müller) und 1516 (Darbellay).
2) AB SR, 2009, S. 443 ff.
3) AB SR, 2014, S. 72 ff.; BBl, 2014, S. 2851 f.; Lit. Bernhard; NZZ, 7.3., 23.9.14
4) Erläuternder Bericht; Medienmitteilung BR vom 19.06.2020; Vernehmlassungsbericht vom 30.9.21
5) Presse vom 28.8.98; TA, 14.12.98; NZZ, 21.12.98; "B. Despland (1998). 11e révision de l’AVS: quelques considérations
critiques”, sowie "J.-P. Fragnière (1998). La 11e révision de l’AVS: dimensions du débat”, in Aspects de la sécurité sociale, S.
19-20 und 21-24
6) BBl, 2000, S.1865 ff. und 3979 ff.; CHSS, 2000, S. 5 ff.; Presse vom 3.2.00.
7) Bund, 6.5.00; Presse vom 8.9., 27.10., 9.11. und 11.11.00. Bund, 6.5.00; AZ, 18.8.00; NZZ, 11.4.00, www.bsv.admin.ch; Presse
vom 20.5.00 und Presse vom 18.7.00; SGT, 19.7.00; LT, 20.7.00
8) TA, 29.1.04; NZZ, 5.2.04; Presse vom 20.2.-15.5. und 17.5.04.
9) Ergebnisbericht des Bundesrates zur Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020; Presse vom 20.11.2014;
Schlussbericht Auslegeordnung Reformpaket von gfs.Bern im Auftrag von Pro Senectute Schweiz; NZZ, 26.3., 28.3.14; BZ,
29.3.14; NZZ, 26.6., 30.10.14; AZ, 17.11., 24.11.14
10) APS- Zeitungs- und Inserateanalyse zu den Abstimmungen vom 25. September 2022; Abstimmungsbüchlein zu den
Abstimmungen vom 25. September 2022; FÖG-Abstimmungsmonitor zu den Abstimmungen vom 25. September 2022;
LeeWas (2022) Abstimmungsumfrage, 3. Welle; Vox-Analyse zur Abstimmung vom 25. September 2022; gfs.bern (2022) 2.
SRG-Trendumfrage zur Abstimmung vom 23. September 2022; Blick, 2.5., 4.5., 7.5.22; SoZ, 8.5.22; So-Bli, 15.5.22; TA,
20.5.22; SoZ, 22.5.22; Republik, 26.5.22; Blick, 27.5.22; NZZ, 28.5.22; AZ, 31.5.22; CdT, LT, 3.6.22; NF, 7.6.22; NZZ, 10.6.22;
Blick, 14.6., 15.6., 16.6.22; NZZ, 22.6.22; 24H, AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, 28.6.22; NZZ, 1.7.22; 24H, CdT, NF, NZZ, 2.7.22; AZ, NF,
NZZ, TA, 5.7.22; AZ, 6.7.22; Blick, CdT, TA, 7.7.22; AZ, TA, 8.7.22; Blick, 11.7.22; AZ, NZZ, 18.7.22; WW, 21.7.22; Lib, NZZ, 27.7.22;
WW, 28.7.22; Republik, 6.8.22; NZZ, TA, 9.8.22; 24H, NZZ, TA, 10.8.22; AZ, TA, 11.8.22; NZZ, 12.8.22; LT, NZZ, TZ, 13.8.22; So-
Bli, SoZ, 14.8.22; CdT, NF, NZZ, 17.8.22; AZ, WOZ, 18.8.22; SGT, 19.8.22; CdT, Lib, NZZ, SZ, TA, 20.8.22; So-Bli, SoZ, 21.8.22; TA,
22.8.22; NZZ, SGT, 23.8.22; LT, NZZ, TA, 24.8.22; WW, 25.8.22; AZ, NZZ, 26.8.22; CdT, LT, 27.8.22; CdT, LT, TA, 30.8.22; Blick,

01.01.65 - 01.01.23 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



TA, 31.8.22; Republik, WOZ, 1.9.22; TA, 2.9.22; Blick, NZZ, 3.9.22; So-Bli, 4.9.22; 24H, AZ, Republik, 5.9.22; LT, TA, 6.9.22;
Blick, NZZ, 7.9.22; Republik, TA, WOZ, WW, 8.9.22; AZ, LT, NZZ, 9.9.22; CdT, NZZ, 10.9.22; Lib, NZZ, 13.9.22; LT, NZZ, TA,
14.9.22; Blick, CdT, NZZ, WOZ, WW, 15.9.22; NZZ, 17.9.22; SoZ, 18.9.22; NF, 21.9.22; WW, 22.9.22; AZ, Blick, CdT, LT, Lib, NF,
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